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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Hinweise zur Durchführung 

Bei allen Wettkampfveranstaltungen gelten die Ordnungen des VBRS M-V e.V. 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des VBRS M-V e.V., die eine Unbedenklich- 

keitserklärung seitens des Arztes vorlegen können. Die letzte Eintragung darf nicht 

älter als 12 Monate sein.  

 

 Bei den Landesmeisterschaften und im Wettspielbetrieb muss jeder Teilnehmer 

über einen gültigen Sportgesundheitspass verfügen. Dieser ist bei der Anmeldung 

zu Beginn der Veranstaltung vorzulegen. Bei Nichtvorlage erfolgt keine Startbe-

rechtigung! 

 Bei allen anderen Veranstaltungen wird mit der Meldung die Sporttauglichkeit der 

Teilnehmer bestätigt.  

 

Die Teilnahme von Nichtmitgliedern regelt die jeweilige Ausschreibung! 

 

Meldung 

Die Meldung zu den Veranstaltungen erfolgt unter Verwendung des Allgemeinen 

Meldebogens (Kopiervorlage). Abweichungen regeln die jeweiligen Ausschreibun-

gen. 

 

Versicherung 

Bei allen Veranstaltungen sind die Sportler, Betreuer und beteiligten Funktionsträger 

der Vereine und des VBRS M-V e.V. über die Sportversicherung unfallversichert.  

Den Versicherungsschutz von Nichtmitgliedern regelt die Nichtmitglieder-

versicherung. 

         

Die Teilnehmer haben bei allen Veranstaltungen für die Sicherheit ihrer persönlichen 

Sachen und Ausrüstungsgegenstände selbst Sorge zu tragen. Für Diebstahl oder 

Abhandenkommen können keine Schadenersatzansprüche an den Veranstalter/ 

Ausrichter geltend gemacht werden. Wertgegenstände oder Schmucksachen sollten 

zur eigenen Sicherheit nicht mitgeführt werden. 

 

Medizinische Versorgung 

Die Notfallversorgung regelt die Richtlinie für Sportveranstaltungen im VBRS M-V 

e.V.  

 

Verpflegung  

Regelungen für die Verpflegung sind in der jeweiligen Ausschreibung ausgewiesen. 

 

Organisationsbeitrag 

Der Organisationsbeitrag beträgt, sofern in der jeweiligen Ausschreibung nicht an-

ders ausgewiesen, 5,00 € pro Teilnehmer und Betreuer. Der Gesamtbetrag ist vor 

der Veranstaltung auf das Konto des VBRS M-V e.V. zu überweisen: 

Ostseesparkasse Rostock * Konto: 20 50 13 775 * BLZ: 130 500 00. 
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Der Nachweis für die Einzahlung ist mit der Meldung zu erbringen. Ausnahmen be-

dürfen der Zustimmung des Veranstalters.  

 

Bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung kann der Organisationsbeitrag aufgrund 

organisatorischer Auslagen nicht rückerstattet werden. 

 

Fahrtkosten 

Zu den Veranstaltungen auf Landesebene werden keine Fahrtkosten erstattet. 

Fahrtkosten zu überregionalen-, Bundes- und internationalen Veranstaltungen kön-

nen auf Antrag gemäß der Kostenordnung des VBRS, unter Berücksichtigung der 

aktuellen Haushaltssituation, anteilig erstattet werden. Die Abrechnung erfolgt nach 

Kenntnisnahme und Zustimmung durch den Fachbereichsleiter unter Verwendung 

des gültigen Formulars, das in der Landesgeschäftsstelle angefordert werden kann. 

Die Abrechnung muss innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung beim VBRS 

M-V e.V. in der Landesgeschäftsstelle vorliegen.   

 

Klassifizierung 

Für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften gelten grundsätzlich die Klassifi-

zierungsbestimmungen der Bundesverbände (DBS, DRS DGS). Die  Klassifizierung 

obliegt den Vereinen. Vorhandene Klassifizierungsunterlagen sind zu den Meister-

schaften mitzubringen. 

 

Altersklassen 

Stichtag für die Einstufung in die Altersklasse ist der 31.12. des jeweiligen Jahres. 

Die Altersklasseneinteilung regelt die Ausschreibung. 

 

 

 

 


